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a) Einleitung 
 
Diese Brandschutzordnung ist eine zusammenfassende Regelung für das Verhalten von 
Personen, welche sich nicht nur vorrübergehend in der Ludwig-Eckes-Festhalle aufhalten (z. 
B. Beschäftigte oder Mieter der Halle bzw. einzelner Räumlichkeiten) und keine besonderen 
Aufgaben im Brandschutz haben. Sie dient u. a. der Verhütung von Bränden und gibt 
Hinweise über das Verhalten im Brandfall.  
 
Die Ludwig-Eckes-Festhalle ist eine Versammlungsstätte gemäß Versammlungsstätten-
Verordnung Rheinland-Pfalz in der jeweils gültigen Fassung. Hieraus ergeben sich erhöhte 
Brandschutzanforderungen an die Nutzer der Halle.  
 
Die Ludwig-Eckes-Festhalle unterteilt sich in sechs große Bereiche: 
 

1. Der Veranstaltungsbereich mit großem Saal (incl. Bühne), Jean-Metten-Zimmer, 
Müller-Olm Zimmer und Küchenbereich  

2. Den Bereich des Jugendtreffs mit Küchenbereich, Aufenthaltsbereich und Discoraum 
3. Der Spielkreis mit zwei Räumen im Untergeschoss und zugehörigen Sozialräumen 
4. Der öffentlichen Bücherei 
5. Lager- und Technikbereiche 
6. Der Gaststätte „Zur Alten Brennerei“ 

 
Für die Teilbereiche 1 bis 5 obliegen die Aufgaben des Brandschutzes der Stadt Nieder-Olm, 

für die vermietete Gaststätte zeichnet der jeweilige Pächter für den betrieblichen Brandschutz 

verantwortlich.  

Sowohl die Hausmeister der Stadt Nieder-Olm, die Jugendpfleger, als auch die ehrenamtlich 

tätigen Personen in der Bücherei sowie des Spielkreises, sind über die Regelungen in dieser 

Brandschutzordnung regelmäßig zu unterweisen. Die Kenntnisnahme ist unterschriftlich zu 

bestätigen. Die jeweils aktuelle Brandschutzordnung wird Bestandteil des Vertrages mit 

Mietern der Halle. Sie ist vom jeweiligen Mieter zwingend einzuhalten. 

Die vorliegende Brandschutzordnung ist stets auf aktuellem Stand zu halten und mindestens 

alle zwei Jahre durch eine fachkundige Person zu prüfen. 

Brandschutz ist eine Gemeinschaftsaufgabe aller, wobei die Gesamtverantwortung des 

Betreibers unberührt bleibt.  

Die Brandschutzordnung wird mit Wirkung zum 01.05.2021 in Kraft gesetzt. 

 

gez. 

Dirk Hasenfuss      Hans-Jürgen Straub 
Stadtbürgermeister      1. Beigeordneter 
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b) Brandschutzordnung Teil A 
 

 

Brände verhüten 
 keine offenen Flammen, offene Zündquellen, Feuer und Rauchen verboten 

 

Verhalten im Brandfall 

Ruhe bewahren 
Keine Panik durch 

unüberlegtes Handeln 

Brand melden 

      Notruf 112 

  Wo ist es passiert? 
  Was ist passiert? 
  Wie viele Menschen sin betroffen? 
  Wer ruft an? 
  Warten auf Rückfragen!!! 

 

 

In Sicherheit bringen 

 

 

Aufzug nicht benutzen 

 

 

 

Löschversuch  

unternehmen 

  Gefährdete Personen warnen 

 Hilflose mitnehmen 

 Türen und Fenster schließen 

 gekennzeichneten Fluchtwegen folgen 

 

 Sammelstelle aufsuchen 

 vollständige Anwesenheit  

von Kindern u. Erwachsenen prüfen 

 auf Anweisungen achten 

 

 

 

 

 Bei Kleinbränden und nur wenn eine 

gefahrlose Durchführung möglich ist 

 

 

 

Brandschutzordnung Teil A nach DIN 14 096 „Ludwig-Eckes-Festhalle“ Nieder-Olm 

Erstellungsdatum: 01.05.2021 
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c) Brandverhütung 

In dem gesamten Gebäude und auf dem dazugehörigen Außengelände, mit Ausnahme des 

Bereiches um den Aschenbecher am Gebäudeeingang, gilt ein Rauchverbot. 

 

 

 

Der Umgang mit Feuer und offenem Licht ist grundsätzlich untersagt. Ausnahmen für 

besondere Veranstaltungen bedürfen der vorherigen Prüfung durch die zuständige 

Fachabteilung der VG Nieder-Olm und ggf. der Festlegung besonderer 

Brandschutzmaßnahmen (ggf. Bereitstellung von Löschmitteln, Einrichtung einer 

Brandsicherheitswache, u. s. w.).  

Vor der Aufnahme jedweder Tätigkeit durch Fremdfirmen, müssen diese zwingend den 

diensthabenden Hausmeister persönlich kontaktieren. Der jeweils diensthabende 

Hausmeister wahrt das Hausrecht des Betreibers und stimmt die anstehenden Arbeiten mit 

der Fremdfirma ab. 

Die Durchführung von Heißarbeiten ist grundsätzlich untersagt. Bei dennoch notwendigen 

Schweiß-, Löt- und Trennschleifarbeiten (Heißarbeiten), ist das Erlaubnisscheinverfahren zu 

durchlaufen. Eine Nachkontrolle nach Abschluss der Heißarbeiten ist zwingend 

vorgeschrieben und durch die ausführende Firma zu gewährleisten. 

Untergeschossräume, Nebenräume, Abstellräume und Dachräume müssen gegen 

unbefugtes Betreten geschlossen gehalten werden.  

Durch eine regelmäßige und gründliche Reinigung ist der Staubansammlung vorzubeugen. 

Hierbei ist besonders auf Staubablagerungen auf den Sichtblenden oberhalb der Bühne zu 

achten (Bildung von Feuerbrücken). 

Die Einlagerung nicht mehr benötigter Möbel, Verpackungsmaterial, usw. ist zur 

Verringerung von Brandlasten untersagt.  

Leichtbrennbare Abfälle sind arbeitstäglich in die dafür vorgesehenen Abfallbehälter oder 

Abfallräume zu entleeren.  

Besteht die Gefahr einer Selbstentzündung durch Öle oder sonstige zur Selbstentzündung 

neigende Stoffe, so sind diese nur in dicht verschlossenen Metallbehältern außerhalb des 

Gebäudes aufzubewahren und unverzüglich fachgerecht zu entsorgen.  
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Ordnung und Sauberkeit erhöhen die Sicherheit! Jeder Mitarbeiter ist angewiesen, auf 

Ordnung und Sauberkeit darauf zu achten. 

Grundsätzlich ist der Umgang mit gefährlichen Stoffen im Sinne der der jeweils gültigen 

Gefahrstoffverordnung in der gesamten Halle untersagt. Ausnahmen hiervon bedürfen der 

Klärung im Einzelfall.  

Elektrische Geräte, wie Kaffeemaschinen, Kochgeräte, Heizgeräte u. ä. dürfen, solange sie 

in Betrieb sind, nicht ohne Aufsicht gelassen werden. Sie müssen auf einer nichtbrennbaren 

Unterlage stehen und nach Gebrauch abgeschaltet werden. Die Verwendung von 

Tauchsiedern ist untersagt.  

Mieter der Einrichtung dürfen zur Speisezubereitung ausschließlich die hierfür vorgesehenen 

Einrichtungen (Küche) nutzen. Die Verwendung von Grillgeräten und Gaskochern ist 

untersagt. Ebenso ist die Verwendung von Fettbackgeräten grundsätzlich untersagt. 

Ausnahmen von letztgenanntem Verbot sind nur in Absprache mit der zuständigen 

Fachabteilung der VG Nieder-Olm möglich. 

Elektrische Anlagen, Leitungen und Geräte müssen immer in technisch einwandfreiem 

Zustand sein. Defekte elektrische Anlagen sind unverzüglich zu entfernen und ggf. instand 

setzen zu lassen. 

Elektrische Anlagen, Leitungen und Geräte, dürfen nur von Elektro-Fachpersonal gewartet, 

geprüft und instandgesetzt werden.  

Die regelmäßige und gesetzlich vorgeschriebene Prüfung ortsveränderlicher und ortsfester 

elektrischer Anlagen ist durch die zuständige Fachabteilung der VG Nieder-Olm zu 

veranlassen.  

Kerzen in Weihnachtsgestecken u. ä. dürfen nicht ohne dauernde Aufsicht und nur in 

Räumen ohne Durchzug brennen. Für Kerzen als Tischdekoration müssen geeignete 

Unterlagen bzw. Halterungen vorhanden sein. 

Ausschmückungen (vorrübergehend eingebrachte Dekorationsgegenstände wie 

beispielsweise Drapierungen, Girlanden, Fahnen, künstlicher Pflanzenschmuck), müssen 

aus mindestens schwer entflammbarem Material bestehen. 

Requisiten (bewegliche Einrichtungsgegenstände von Bühnen- oder Szenenbildern wie z. B. 

Möbel, Leuchten, Geschirr), müssen aus mindestens normalentflammbarem Material 

bestehen. 

Ausstattungen (Bestandteile von Bühnen oder Szenenbildern wie z. B. Wand- Fußboden- 

und Deckenelemente, Bildwände, Treppen, und sonstige Bühnenteile) müssen aus 

mindestens schwer entflammbarem Material bestehen. 
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d) Brand- und Rauchausbreitung 

Die Ludwig-Eckes-Festhalle verfügt über eine Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA). 

Nutzer der Halle sind durch den diensthabenden Hausmeister mit den Bedieneinrichtungen 

und der Funktion vertraut zu machen.  

Die Funktion der RWA darf keinesfalls durch Ausschmückungen, Requisiten oder 

Ausstattungen in ihrer Funktion beeinträchtigt werden 

Zur Verhinderung der Brand- und Rauchausbreitung sind in der Ludwig-Eckes-Festhalle 
selbstschließende Brandschutztüren eingebaut. Diese sind grundsätzlich immer geschlossen 
zu halten. Es ist verboten, diese Türen durch Holzkeile, schwere Gegenstände, Ketten oder 
ähnliches offen zu halten. Verstöße gegen dieses Verbot stellen eine Ordnungswidrigkeit, 
ggf. auch eine Straftat (§145 StGB „Missbrauch von Notrufen und Beeinträchtigung von 
Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln“) dar. 

 

 

 

Das Abstellen von Materialien und Gegenständen, sowie der Dekoration ist so zu gestalten, 

dass der Brandausbreitung entgegengewirkt werden kann. Es gilt der Grundsatz, dass 

Brandlasten maximal zu vermeiden sind, um einer Brandausbreitung vorzubeugen. 
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e) Flucht- und Rettungswege 

Rettungswege auf dem Grundstück sowie Aufstell- und Bewegungsflächen für Feuerwehr, 

Rettungsdienst und Polizei müssen ständig freigehalten werden. 

Flucht- und Rettungswege innerhalb der Ludwig-Eckes-Festhalle müssen ständig 

freigehalten werden. 

Während des Betriebs müssen alle Türen von Rettungswegen (Notausgänge) in 

Fluchtrichtung unverschlossen sein. 

Flucht- und Rettungswege sind u. a. Gänge, Flure, notwendige Treppen und Fenster, die 

durch Hinweisschilder (Piktogramme) gekennzeichnet sind.  

 

 

Notausgang 

 

 

Flucht- und Rettungswege 
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f) Melde- und Löscheinrichtungen 

Brandmeldeeinrichtung ist das Telefon. Das Telefon ist im Büro des Hausmeisters zu finden. 

Hilfsweise, wenn das Hausmeisterbüro nicht besetzt ist, können Notrufe auch über die 

angrenzende Gaststätte abgesetzt werden. Ansonsten ist derzeit das eigene Handy zu 

nutzen! 

 

 

Telefon 

Als Feuerlöschgeräte werden Feuerlöscher eingesetzt.  

Sie finden diese Geräte an den mit roten Piktogrammen gekennzeichneten Stellen. 

 

 

Feuerlöscher 

 

Machen Sie sich schon jetzt mit der Handhabung der in der Nähe Ihres Arbeitsplatzes 

befindlichen Feuerlöschgeräte vertraut. 
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g) Verhalten im Brandfall 

Ruhe bewahren! Alarmierung durchführen! An Eigenschutz denken! 

In einer Notfallsituation ist es besonders wichtig, Ruhe zu bewahren. Handeln Sie zügig, 

aber besonnen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen.  

Jeder der einen Brand entdeckt, hat diesen unverzüglich zu melden. Anschließend warnen 

Sie die anderen Personen. Wenn nötig bitten Sie, bei der Warnung, um Mithilfe. Es muss 

gewährleistet sein, dass alle Personen ins Freie geleitet werden. Erst dann können weitere 

Maßnahmen, wie z.B. Löschversuche, unternommen werden. 

Menschenrettung geht vor Brandbekämpfung. An den Eigenschutz denken. Nicht über 

die Rauchgrenze gehen! Keine unüberlegten Löschversuche unternehmen. 

h) Brand melden 

 

Telefon 

Zuständige Leitstelle über die Rufnummer 112 anrufen und informieren über: 

 Wo ist das Ereignis? 

 Wer ruft an? 

 Was ist geschehen? 

 Wie viele Betroffene? 

 Warten auf Rückfragen! 
 

Bei Bränden oder Brandverdacht ist durch die Person, welche das Ereignis entdeckt, 

unverzüglich die zuständige Leitstelle zu informieren. Ob eigene Löschversuche Erfolg haben 

ist nicht abzuwarten.  

i) Anweisungen beachten 

Eine Anweisung die, die sofortige Räumung des Hauses veranlasst ist Folge zu leisten 

Berechtigt zur Erteilung von Anweisungen ist der Hausmeister, Veranstalter und die 

Feuerwehr nach deren Eintreffen.  

Die Anweisungen werden durch die den Hausmeister bzw. durch die Feuerwehr aufgehoben. 

Bei Brandmeldungen über Telefon ist die 

Rufnummer der Feuerwehr 112 zu wählen. 
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j) In Sicherheit bringen 

Den Gefahrenbereich sofort über die ausgewiesenen Flucht- und Rettungswege, sowie die 

Notausgänge verlassen. Dabei verletzten, behinderten oder anderweitig gefährdeten 

Personen helfen.   

Bei versperrten Flucht- und Rettungswegen einen Raum aufsuchen, von dessen Fenster aus 

sie sich bemerkbar machen können. Türen schließen. 

Holen Sie nicht erst ihre Garderobe, sondern gehen Sie ohne Zeitverzögerung über die 

Flucht- und Rettungswege ins Freie.  

Nach dem Verlassen des Gebäudes treffen sich die Beschäftigten, sowie die Nutzer des 

Spielkreises und des Jugendtreffes am Sammelplatz. Der Sammelplatz befindet sich auf 

dem Parkplatz hinter der Ludwig-Eckes-Festhalle. Hier haben die Verantwortlichen die 

Vollzähligkeit zu prüfen und dem Einsatzleiter der Feuerwehr das Ergebnis der Überprüfung 

mitzuteilen. Eine analoge Vorgehensweise ist durch einen Veranstalter zu organisieren und 

durchzuführen. 

Soweit möglich muss der diensthabende Hausmeister sich am Gebäudeeingang postieren 

und die ankommende Feuerwehr in die Lage einweisen. Eine analoge Vorgehensweise ist 

durch einen Veranstalter zu organisieren und durchzuführen. 

k) Löschversuche unternehmen 

Brennende Personen durch geeignete Maßnahmen (z.B. Ersticken der Flammen durch 

Überwerfen von Mänteln o.ä.) ablöschen.  

Entstehungsbrände unverzüglich mit den zur Verfügung stehenden Löschgeräten 

(Feuerlöscher) bekämpfen.  

Löschversuche nur ohne Gefährdung der eigenen Person durchführen, auf Rückzugswege 

achten.  

l) Besondere Verhaltensregeln 

Nach der Alarmierung der Feuerwehr und/ oder des Rettungsdienstes, der Evakuierung des 

Gebäudes (falls erforderlich) und der Einweisung der Rettungskräfte, ist unverzüglich der 

diensthabende Hausmeister zu informieren. Dieser entscheidet über die weitergehende 

Information des Stadtvorstandes 
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m) Anhang 

Einteilung der Feuerlöscher in Brandklassen 

Richtiges Löschen mit Feuerlöschgeräten 

Brandklassen 
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Richtiges Löschen mit Feuerlöschgeräten 
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Anlage zur Brandschutzordnung  

„Ludwig-Eckes-Festhalle“ 

Wichtige Rufnummern: 
 

  

Feuerwehr 112 

Polizei 110 

Polizeiinspektion III Mainz 
 

Ordnungsamt während üblichen Bürozeiten 

06131 / 654310 

0160/92722190 

Rettungsdienst 112 

  

Hausmeister Herr Schmitt   0171-6845515 

Hausmeister Herr Mann  0171-3583961 

Hausmeister Herr Mayer  0151-67470976 

   

Stadtbürgermeister Herr Hasenfuss  

1.Beigeordneter Herr Straub  

 

 0176/23352287 

0163/1307505 

Sanitätsgeräte  

Verbandskasten Arztzimmer, Werkstatt  

Hausmeister 

Rettungstrage Nicht vorhanden 

 

 

 

 


